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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 
44-647-N 92 
Wasserrecht; 
Renaturierungsmaßnahmen am Wolfsgrabenbach auf den Fl. Nrn. 2202/5, 2202/6, 2202/7 
und 2202/9, Gemarkung Neustadt a. d. Donau sowie auf den Fl. Nrn. 492 und 408/2, Gemar-
kung Mauern 
 

Bekanntmachung 
 
Das Landratsamt Kelheim hat mit Bescheid vom 24.03.2021, Nr. 44-647 N 92, den Plan der Stadt 
Neustadt a. d. Donau zur Renaturierung des Wolfsgrabenbaches auf den Fl. Nrn. 2202/5, 2202/6, 
2202/7 und 2202/9, Gemarkung Neustadt a. d. Donau sowie auf den Fl. Nrn. 492 und 408/2, 
Gemarkung Mauern, festgestellt. 
 
Die vorgesehenen Maßnahmen am Wolfsgrabenbach stellen Kompensationsmaßnahmen für die 
genehmigten Niederschlagswassereinleitungen aus dem Bereich der Stadt Neustadt a. d. Donau 
über die Einleitungsstellen E 1 bis E 21 in die Ilm, in Seen, in Gräben und Nebenarme der Abens 
dar. 
Eine Ausfertigung des Bescheides vom 24.03.2021 (incl. Rechtsbehelfsbelehrung) und die die-
sem Bescheid zugrundeliegenden Antragsunterlagen liegen im Zeitraum vom Dienstag, den 
18.05.2021 bis zum Montag den, 31.05.2021 bei der Stadt Neustadt a. d. Donau, während der 
üblichen Dienststunden zur Einsicht aus. Vor Einsichtnahme der genannten Unterlagen soll hier-
für telefonisch mit der Stadt Neustadt a. d. Donau ein Termin vereinbart werden (09445 9717-0). 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der Bescheid vom 24.03.2021 (incl. Rechtsbehelfsbe-
lehrung) und ein Teil der damit genehmigten Antragsunterlagen sind zusätzlich auf der Internet-
seite des Landkreises Kelheim (www.landkreis-kelheim.de) unter der Kategorie „Amt und Ser-
vice“ und der Rubrik „Meldungen“ (https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/meldungen/) 
während des Auslegungszeitraumes eingestellt (gemäß Art. 27a BayVwVfG). Maßgeblich ist je-
doch nur der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid vom 24.03.2021 mit dem Ende der Auslegungs-
frist gegenüber den Betroffenen, die im wasserrechtlichen Verfahren nicht bekannt wurden, als 
zugestellt gilt (Art. 69 Satz 2 BayWG i. V. m. Art.74 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 
 
Kelheim, 29.04.2021 
Landratsamt: 
 
Ferch 
Regierungsrat 
 
 
 
44-642-KE 19 
Wasserrecht; 
Durchführung einer Online-Konsultation nach § 5 Abs. 2 und 4 Plansicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) im Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für den Brunnen VIII 
„Silbergrube“ der Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG 
 
Die Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG haben unter Beifügung von Planunterlagen die Fest-
setzung eines Wasserschutzgebietes für den Brunnen VIII „Silbergrube“ beantragt und hierfür 
einen neuen Schutzgebietsvorschlag vorgelegt. Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Um-
fang des Vorhabens ergeben, haben im Zeitraum 17.01.2020 bis 26.02.2020 beim Landratsamt 

https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/meldungen/
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Kelheim und bei der Stadt Kelheim ausgelegen. Bei der Stadt Abensberg ist die Auslegung der 
Antrags- und Planunterlagen im Zeitraum 25.05.2020 bis 24.06.2020 erfolgt. Während der Ein-
wendungsfrist wurden Einwendungen erhoben. 
 

Bekanntmachung 
 
1. Der ursprünglich anberaumte Erörterungstermin wurde auf Grund stark erhöhter Inzidenzzah-

len sowie den geltenden Kontaktbeschränkungen abgesagt. Anstelle eines physischen Erör-
terungstermins wird eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 4 des Gesetzes zur Si-
cherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID 
19 – Pandemie (Plansicherstellungsgesetz – PlanSiG) durchgeführt. 
 

2. Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist auf die beteiligten Behörden und 
diejenigen Personen beschränkt, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, sowie Be-
troffene. Betroffene sind Personen, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, die 
aber im Verfahren keine Einwendungen erhoben haben. Zu diesen Belangen zählen neben 
subjektiven Rechtspositionen auch wirtschaftliche, ökologische, soziale, kulturelle, ideelle oder 
sonstige anerkennenswerte eigene Interessen. 

 
3. Der zu erörternde Sachverhalt (u. a. Planunterlagen, anonyme Zusammenfassung vorge-

brachter Einwendungen und der fachlichen Stellungnahmen zu den Einwendungen) wird in 
der Zeit vom 22.05.2021 bis 12.06.2021 kennwortgeschützt im Internet zum Herunterladen 
bereitgestellt. 

 
Der Link und das Passwort für den Zugang zur Online-Konsultation werden den Teilnahmebe-
rechtigten mit einer individuellen Benachrichtigung mitgeteilt. Die Weitergabe der Zugangsda-
ten an Dritte ist nicht zulässig. 
 
Betroffene, die sich bisher noch nicht an dem Verfahren beteiligt haben, können das Kennwort 
ab sofort bis einschließlich 09.06.2021 per E-Mail unter wasserrecht@landratsamt-kelheim.de 
oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, Donaupark 12, 93309 
Kelheim anfordern. Hierbei sind der vollständige Name und die Anschrift anzugeben und die 
Betroffenheit zu begründen. 

 
4. Den Teilnahmeberechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 22.05.2021 bis 

einschließlich 26.06.2021 per E-Mail unter wasserrecht@landratsamt-kelheim.de oder schrift-
lich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, Donaupark 12, 93309 Kelheim zu 
dem sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Sachverhalt zu äußern. Eine Eingangsbe-
stätigung erfolgt nicht. 
 
Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird keine 
neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet (§ 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG). 
 

5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist jedem, dessen Belange durch das Überschwem-
mungsgebiet berührt werden, freigestellt. 
 

6. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser muss seine Bevollmächtigung 
– soweit noch nicht bekannt – durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen, die zu den Akten 
der Anhörungsbehörde (Landratsamt Kelheim) zu geben ist. 

 
7. Kosten, die durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch eine Vertreterbestel-

lung entstehen, können nicht erstattet werden.  
 

 

mailto:wasserrecht@landratsamt-kelheim.de
mailto:wasserrecht@landratsamt-kelheim.de
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Diese Bekanntmachung wird zusätzlich online auf www.landkreis-kelheim.de unter der Kategorie 
„Amt und Service“ und der Rubrik „Meldungen“ (https://www.landkreis-kelheim.de/amt-ser-
vice/meldungen/) bereitgestellt. 
 
 
Kelheim, den 30.04.2021 
Landratsamt 
 
Ferch 
Regierungsrat 
 
 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 04.05.2021, 
Nr. 33 – 5650 – AllgV-BVD-001 
 
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen; 
Allgemeinverfügung zur Anordnung eines Impfverbots gegen die Infektion mit Boviner Vi-
rus Diarrhoe (BVD) nach der Verordnung (EU) 2016/429 und der Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/689 
 
Aufgrund des Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“), zuletzt geändert durch Art. 1 
ÄndVO (EU) 2018/1629 vom 25.7.2018 (ABl. L 272 S. 11), Art. 71 Abs. 1 lit. b), Art. 72 lit. f) und 
Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitte 1 und 2 der Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der 
Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungs-
programme und den Status „seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen 
sowie Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, 
die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 
2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert 
worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises Kelheim, folgende: 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 

I. 
1.) Die Impfung von Rindern gegen die Infektion mit dem BVD-Virus (BVDV) ist ab dem 15. Mai 

2021 im gesamten Gebiet des Landkreises Kelheim verboten.  

 
2.) Die zuständige Behörde kann im Fall eines Ausbruchs eine Ausnahme vom Impfverbot nach 

vorgenannter Nummer 1 gestatten, wenn  

a) die Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchung und der Untersuchungen gemäß 
Artikel 25 Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 gezeigt haben, dass von dem Aus-
bruch nur eine begrenzte Zahl von Betrieben betroffen war und 

b) nur eine begrenzte Zahl von Rindern, die von der zuständigen Behörde zur Bekämp-
fung des Ausbruchs für erforderlich gehalten wird, unter Aufsicht der zuständigen Be-
hörde geimpft wird und die Impfung für jedes Tier dokumentiert wird. 
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3.) In Rinder haltende Betriebe im Landkreis Kelheim dürfen ab dem 15. Mai 2021 ausschließlich 
BVDV-unverdächtige Rinder eingestellt werden, die nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft 
worden sind.  

 
Die BVDV-unverdächtigen, nicht gegen die BVDV-Infektion geimpften Rinder nach Satz 1 
müssen von einem schriftlichen oder elektronischen Nachweis über die BVDV-Unverdäch-
tigkeit des jeweiligen Rindes begleitet sein. 

 
 

II. 
Die sofortige Vollziehung der in Abschnitt I getroffenen Regelungen wird nach § 80 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im öffentlichen Interesse angeordnet. 
 

III. 
Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 
gegeben. 
 

IV. 
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 

Gründe: 
I. 

Das Landratsamt Kelheim ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zu-
ständig gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 GDVG und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 

Die BVDV-Infektion ist eine gelistete Tierseuche der Rinder. 

Seit dem 01.01.2011 wird die BVD in Deutschland staatlich bekämpft. Seither ist ein kontinuierli-
cher Rückgang der Zahl BVDV-infizierter Bestände zu verzeichnen. Die Tilgung der Tierseuche 
BVD und die Anerkennung Bayerns als BVDV freie Region im Sinne des Art. 36 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/429 sind das Ziel. Ein solcher Status ermöglicht es, durch verpflichtende Zusatz-
garantien beim Verbringen von Rindern die Rinderbestände in Bayern vor BVDV-Neuinfektionen 
zu schützen. Die günstige epidemiologische Situation und die Tatsache, dass der überwiegende 
Teil der Betriebe in Bayern Impfungen gegen BVD nicht mehr durchführt, erlauben den Erlass 
eines ab dem 15. Mai 2021 geltenden Impfverbotes. 

Rechtsgrundlage für die Anordnung eines Impfverbots ist Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Verordnung 
(EU) 2016/429. Hiernach können Verbote und Beschränkungen in Bezug auf die Verwendung 
von Tierarzneimitteln ergriffen werden. Für die Erlangung des Status „frei von BVD in Bezug auf 
gehaltene Rinder“ bzw. die Aufrechterhaltung dieses Status ist ein Verbot der Impfung für gehal-
tene Rinder gemäß Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitte 1 und 2 der Delegierten Verordnung 
2020/689 gesetzlich vorgeschrieben.  

Die Einstellungsanordnung in Abschnitt I Nummer 3 ist auf Art. 18 Abs. 1 lit. a) v) der Delegierten 
Verordnung 2020/689 gestützt. Danach haben die Unternehmer sämtliche von der zuständigen 
Behörde als notwendig erachtete Maßnahmen zu erfüllen. Die Maßnahme, dass nur Rinder, die 
nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft worden sind, in Rinder haltende Betriebe eingestellt wer-
den dürfen, ist notwendig, weil eine Unterscheidung von Impf- und Feldvirusantikörpern bei BVDV 
nicht möglich ist. Nur die Antikörperfreiheit beweist somit sicher die Abwesenheit des BVDV im 
Rinderbestand. Ein Betrieb kann weiterhin einen Status „frei von BVD“ gemäß Artikel 18 Absatz 
1 i. V. m. Anhang IV Teil VI Kapitel 1 Abschnitt 2 Nr. 1 Buchstabe d der Delegierten Verordnung 
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(EU) Nr. 2020/689 der Kommission nur aufrechterhalten, wenn in den Betrieb nur Rinder einge-
stellt werden, die nicht gegen BVDV geimpft wurden, sofern der Betrieb in einer BVD-freien Zone 
liegt. Der Status „BVD-freie Zone“ nach Artikel 72 Buchstabe f der Delegierten Verordnung 
2020/689 wurde bereits beantragt. 

Dem Impfverbot stehen keine Belange der Tierseuchenbekämpfung entgegen. In Anbetracht der 
unter Abschnitt I dargelegten epidemiologischen Situation bzw. des erreichten Standes der Til-
gung der Tierseuche ist eine Impfung für einen Abschluss des Tilgungsverfahrens und zur Inan-
spruchnahme weiterer Schutzgarantien nicht zielführend. Die mit einer Impfung verbundene Un-
sicherheit in Bezug auf die Virusfreiheit stellt bei der Vielzahl der Kontaktmöglichkeiten im Vieh-
verkehr ein nicht vertretbares Risiko für die BVDV-freie Rinderpopulation dar. 

Eine Einschleppung von BVDV wird auch dadurch verhindert, dass gemäß Abschnitt I Nummer 
3 der Allgemeinverfügung ausschließlich BVDV-unverdächtige Rinder in Bestände verbracht wer-
den dürfen. Neuinfektionen werden in erster Linie auf den Zukauf von nicht-virusfreien Tieren 
zurückgeführt. Eine vorbeugende Schutzimpfung von Rindern gegen die BVDV-Infektion ist des-
halb entbehrlich. 

In Rinderbestände dürfen daher ab dem 15. Mai 2021 nur noch BVDV-unverdächtige Rinder ein-
gestellt werden, die nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft worden sind. 

Die angeordneten Maßnahmen in Abschnitt I des Tenors verstoßen auch nicht gegen den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Sie verfolgen in erster Linie den Zweck der Förderung der Tier-
gesundheit, der Verhinderung von Reinfektionen und der Verhinderung volkswirtschaftlicher 
Schäden. Sie dienen damit dem öffentlichen Interesse. Zur Förderung der allgemeinen und spe-
zifischen Tiergesundheit sind Seuchen zu bekämpfen und, soweit möglich, zu tilgen. Die im Zuge 
der Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen sind unerlässliche Maßnahmen bei der BVDV-
Bekämpfung. Insbesondere die große Zahl bereits BVDV-unverdächtiger Betriebe hat ein hohes 
Interesse daran, weiterführende Schutzmaßnahmen auf Grundlage der angestrebten Erklärung 
der Seuchenfreiheit gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission in An-
spruch nehmen zu können, um diese Seuchenfreiheit auch auf Betriebsebene sicherzustellen.  

Zur Verfolgung dieser Zwecke sind das Impfverbot und die Einstellungsanordnung geeignete 
Maßnahmen, um den Anteil nicht geimpfter BVDV-freier Tiere innerhalb der Rinderpopulation 
kontinuierlich zu erhöhen und wesentliche Voraussetzung zur Gewährung des Status „frei von 
BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ auf Grundlage der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 
der Kommission.  

Um eine Anerkennung durch die Kommission zu erreichen, sind das Impfverbot und die Be-
schränkung der Einstellungsmöglichkeiten erforderlich. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten, 
mit denen die angestrebten Ziele gleich gut erreicht werden könnten und die gleichzeitig gleich 
wirksam sind. 

Das Impfverbot und die Einstellungsanordnung sind ferner angemessen, da das öffentliche Inte-
resse an der Bekämpfung der Seuche das Interesse der Rinderhalter am freien Bestimmungswil-
len über ihr Eigentum überwiegt. Bei den Verfügungen handelt es sich lediglich um Nutzungsbe-
schränkungen. Diese stellen keine Eigentumsentziehung dar.  

Eine BVDV-Infektion kann zu massiven klinischen Erscheinungen und damit wirtschaftlichen Ein-
bußen führen. Auch die erforderlichen seuchenprophylaktischen Maßnahmen zum Schutz der 
Betriebe, die die BVD getilgt haben, vor Reinfektionen bedeuten für diese Unternehmen nicht 
unerhebliche wirtschaftliche Aufwendungen für Biosicherheitsmaßnahmen, welche nicht durch 
den Betrieb selbst, sondern die Tierhaltungen in der Region mit niedrigerem seuchenhygieni-
schen Status bedingt werden. Aus dem Vorgenannten ergibt sich, dass das öffentliche Interesse 
an den angeordneten Maßnahmen die Interessen der dadurch betroffenen Tierhalter am freien 
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Bestimmungswillen über ihr Eigentum überwiegt. Dem Interesse der betroffenen Tierhalter, mit 
ihren Tieren nach Belieben verfahren zu können, stehen mögliche erhebliche wirtschaftliche 
Schäden, der Schutz der freien Bestände und die Tiergesundheit als zwingende Gründe gegen-
über.  

Zudem dienen die angeordneten Maßnahmen dazu, die Anerkennung als BVDV-freie Zone zu 
erreichen. 

Damit geht wegen des höheren Tiergesundheitsstandards der Rinder eine Verbesserung der 
Handelsmöglichkeiten für alle Tierhalter einher. Da dies allen Rinderhaltern zugutekommt, dienen 
die Maßnahmen letztlich auch den Interessen der von den Maßnahmen betroffenen Tierhalter. 

Darüber hinaus ist in Abschnitt I Nummer 2 der Allgemeinverfügung zur Vermeidung unbilliger 
Härte eine Ausnahmemöglichkeit vorgesehen. So kann für Rinderhaltungen, von der zuständigen 
Behörde im Einzelfall eine Ausnahme vom allgemeinen Impfverbot erteilt werden.  

 
III. 

Die sofortige Vollziehbarkeit der Nummern 1 bis 3 des Abschnitts I dieser Allgemeinverfügung 
wurde nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im überwiegenden öffent-
lichen Interesse angeordnet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung unter Abschnitt II dieser Allgemeinverfügung wurde auf 
der Grundlage des § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO erlassen. Es liegt im besonderen öffentlichen 
Interesse, dass die zur wirksamen Seuchenbekämpfung erforderlichen Maßnahmen ohne zeitli-
chen Verzug durchgeführt werden können. Diesem besonderen öffentlichen Interesse stehen 
keine vorrangigen oder gleichwertigen Interessen des Tierhalters gegenüber, die es rechtfertigen 
könnten, die Wirksamkeit der Allgemeinverfügung bis zu einer zeitlich noch nicht absehbaren 
unanfechtbaren Entscheidung hinauszuschieben. Aufgrund des erreichten hohen BVDV-Frei-
heitsgrades ist es aus fachlichen und rechtlichen Gründen erforderlich, die angeordneten Maß-
nahmen ohne zeitlichen Verzug zu vollziehen. Die Maßnahmen sind sowohl im öffentlichen Inte-
resse wie im Interesse der potentiell gefährdeten Tierhalter unbedingt erforderlich.  
 

IV. 
Abschnitt III dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. Von der Mög-
lichkeit der Fristverkürzung wurde wegen der für den die Erlangung bzw. Aufrechterhaltung des 
Status „frei von BVD“ Gebrauch gemacht. Die entsprechenden Maßnahmen müssen im Interesse 
einer Erlangung bzw. Aufrechterhaltung des Status unverzüglich greifen. 
 

V. 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes. 
 

Hinweise: 
Auf die Bußgeldtatbestände des § 32 Abs. 2 Nr. 3 Tiergesundheitsgesetz wird hingewiesen. 
Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen Abschnitt I dieser Allgemeinverfügung hat aufgrund der Anord-
nung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 
Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
Kelheim, 04.05.2021 
Landratsamt 
 
 
Welnhofer 
Regierungsrat 
 
 
 
 

Bekanntmachungen der Städte, Märkte und Gemeinden 
 
Geschäftsordnung für die Schulverbandsversammlung  
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Mittelschule Saal a.d.Donau  
(nachfolgend kurz "die Schulverbandsversammlung" genannt)  
 
gibt sich aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes  
(BaySchFG) — BayRS 2230-7-1-K —, der Art. 1 Abs. 3 Satz 1 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie des 
Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 2020-1-1-I —, 
folgende Geschäftsordnung:  
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A. DIE ORGANE DES SCHULVERBANDS UND IHRE AUFGABEN 
 

I. DIE SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG 
§ 1 Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung 

 
Die Schulverbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbands,  
soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Schulverbandsvorsitzenden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG,  
Art. 36 KommZG, §§ 5—8 dieser Geschäftsordnung) fallen oder durch die Verbandssatzung  
einem beschließenden Ausschuss übertragen sind.  
 

§ 2 Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
 
(1) Soweit die Mitglieder der Schulverbandsversammlung nicht an ordnungsgemäß nach Art.  
33 Abs. 2 Satz 4 KommZG zustande gekommene Weisungen der Mitgliedsgemeinden  
gebunden sind, üben sie ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das  
öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus.  
 
(2) 1Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung  
(Teilnahme- und Abstimmungspflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht,  
Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von  
Ansprüchen Dritter, Übernahme, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten Art.  
30 KommZG sowie die Artikel 48 Abs. 1 und 2, Art. 20, Art. 56a Abs. 1, Art. 49, 50, 19 der Ge-
meindeordnung, für die gekorenen Mitglieder (Art. 9 Abs. 3 Satz 3 BaySchFG) ferner Art. 48 
Abs. 3 der Gemeindeordnung entsprechend. 2Die Mitglieder der  
Schulverbandsversammlung, die erste Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden sind, können ihre 
Mitgliedschaft in der Schulverbandsversammlung während der Zeit ihres  
Bürgermeisteramtes nicht niederlegen.  
 
(3) Die Schulverbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einzelnen ihrer  
Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der  
Überwachung der Verwaltungstätigkeit des Schulverbands betrauen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG  
i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 46 Abs. 1 Satz 2 und Art. 30 Abs. 3 GO).  
 
(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Mitglieder der  
Schulverbandsversammlung nur berechtigt, soweit ihnen der Schulverbandsvorsitzende im  
Rahmen der Geschäftsverteilung nach Anhörung seines Stellvertreters einzelne seiner  
Befugnisse (§§ 5 bis 8 dieser Geschäftsordnung) überträgt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m.  
Art. 36 Abs. 4 KommZG, ferner Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 39 Abs. 2 GO).  
 
 (5) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung haben, soweit sie eine Tätigkeit nach Abs. 3  
oder Abs. 4 ausüben, ein Recht auf Einsicht in die Akten des Schulverbands, sonst nur, wenn  
sie von der Schulverbandsversammlung mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 2Das  
Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Schulverbandsvorsitzenden geltend zu  
machen. 
 

§ 3 Stellvertretung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
 

(1) 1Die als Mitglieder der Schulverbandsversammlung amtierenden ersten Bürgermeister der  
Mitgliedsgemeinden werden im Falle der Verhinderung in der Schulverbandsversammlung von  
ihren allgemeinen Vertretern in ihren Gemeinden (Art. 39 Abs. 1 GO) vertreten (Art. 9 Abs. 9  
BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 2Diese Vertreter besitzen in der  
Schulverbandsversammlung die in § 2 dieser Geschäftsordnung geschilderte Rechtsstellung. 
 
(2) 1Sonstige Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden im Falle ihrer Verhinderung  
durch die von den Mitgliedsgemeinden nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3  
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Satz 2 KommZG bestellten Stellvertreter vertreten. 2Verbandsräte können sich nicht  
untereinander vertreten (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 3 KommZG).  
 
 

§ 3a Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 
 

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente, ins- 
besondere Sitzungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff  
Dritter entzogen sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Mitglieder der  
Schulverbandsversammlung Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese  
Dokumente für die Tätigkeit als Mitglieder der Schulverbandsversammlung nicht mehr  
benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen.  
 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die über die technischen Voraussetzungen  
zum Versenden und Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem  
Schulverbandsvorsitzenden schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die  
Einladungen im Sinne des § 16 übersandt bzw. von den Anträgen im Sinne des § 17 versandt  
werden.  
 
(3) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch  
sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird.  
2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder der  
Schulverbandsversammlung gelten § 12 Abs. 2 Sätze 4 und 5 entsprechend.  
 
 

II. AUSSCHÜSSE 
§ 4 Rechnungsprüfungsausschuss 

 
(1) 1Der aufgrund Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 34 Abs. 2 Nr. 7  
KommZG durch die Verbandssatzung gebildete Rechnungsprüfungsausschuss hat die  
Aufgabe der Prüfung der Jahresrechnung des Schulverbandes gemäß Art. 103 Abs. 1 GO.  
2Entscheidungsbefugnisse besitzt er nicht.  
(2) Die Zusammensetzung des Rechnungsprüfungsausschusses wird durch die  
Verbandssatzung festgelegt.  
(3) Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein von der  
Schulverbandsversammlung bestimmtes Mitglied der Schulverbandsversammlung (Art. 9  
Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 33 Abs. 2 GO).  
(4) Für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses gilt § 2 dieser Geschäftsordnung  
entsprechend.  
(5) Für den Geschäftsgang im Rechnungsprüfungsausschuss gelten die §§ 11 bis 24 dieser  
Geschäftsordnung entsprechend.  
 
 

III. DER SCHULVERBANDSVORSITZENDE 
 

1. AUFGABENBEREICH 
§ 5 Vorsitz in der Schulverbandsversammlung 

 
(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung (Art.  
9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 2 KommZG). 2Er bereitet die  
Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art.  
36 Abs. 1 Satz 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 45 Abs. 2 GO). 3In der Sitzung  
leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus  
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO).  
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(2) 1Der Schulverbandsvorsitzende hat die Beschlüsse der Schulverbandsversammlung  
unverzüglich zu vollziehen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 KommZG). 2Über  
etwaige Hinderungsgründe hat er die Schulverbandsversammlung in der nächsten Sitzung,  
erforderlichenfalls unter Einberufung einer gesonderten Sitzung, zu unterrichten. 3Hält er  
Beschlüsse der Schulverbandsversammlung für rechtswidrig, so weist er die  
Schulverbandsversammlung auf seine Bedenken hin und setzt den Vollzug des Beschlusses  
vorläufig aus. 4Hält die Schulverbandsversammlung ihre Entscheidung aufrecht, so führt der  
Schulverbandsvorsitzende die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 9 Abs.  
9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 59 Abs. 2 GO).  
 
(3) 1Die Befugnis des Schulverbandsvorsitzenden, anstelle der Schulverbandsversammlung  
dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 9 Abs. 9  
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 3 GO), erstreckt sich nur  
auf Maßnahmen, die nicht ohne erheblichen Nachteil für den Schulverband, für die am  
Schulverband oder sonst Beteiligten, für die Verbandsschule oder für die Allgemeinheit  
aufgeschoben werden können, bis die Schulverbandsversammlung zur Beschlussfassung  
zusammentritt. 2Für die Frage der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit kommt es nicht auf die  
subjektive Meinung des Vorsitzenden, sondern auf die objektive Lage der Dinge an.  
 

§ 6 Aufgaben als Leiter der Verwaltung des Schulverbands 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit  
1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche  
Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 9  
Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art.  
37 Abs. 1 Nr. 1 GO),  
 
2. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik  
Deutschland oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG  
i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 3  
GO).  
(2) Zu den Aufgaben des Schulverbandsvorsitzenden nach Abs. 1 Nr. 1 gehören insbesondere  
auch:  
 
a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im  
Rahmen von Richtlinien der Schulverbandsversammlung, in denen die Leistungen nach  
Voraussetzung und Höhe festgelegt sind; im Übrigen bis zu einem Betrag von 25.000 Euro  
im Einzelfall,  
b) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 2.500 Euro und  
über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 1.000 Euro im Einzelfall, soweit  
sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m.  
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),  
c) der Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und Leistungen an den Schulverband zum  
Gegenstand haben, sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten des  
Schulverbands aus solchen Verträgen, bis zu einer Wertgrenze von 6.000 Euro,  
d) der Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Schulverbands  
beinhalten, bis zu einer Wertgrenze von 6.000 Euro.  
e) in Personalangelegenheiten:  
– der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften,  
– die Genehmigung von Nebentätigkeiten für Bedienstete des Schulverbands.  
– die Entscheidungen über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung,  
Zuweisung an eine Einrichtung, oder Ruhestandsversetzung und Entlassung von  
Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 8  
– die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung,  
Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung  
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von Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entsprechenden  
Entgelt,  
 
(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der  
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht  
bestimmbar, so ist der zehnfache Jahresbetrag anzusetzen.  
 
(4) Soweit die Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs.  
2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie  
hiermit dem Schulverbandsvorsitzenden gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs.  
2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung  
übertragen.  
 
(5) 1Dem Schulverbandsvorsitzenden stehen für die Erledigung seiner Geschäfte die  
Bediensteten des Schulverbands und der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau zur Seite  
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 KommZG). 2Er weist ihnen ihr Arbeitsgebiet  
zu. 3Er kann ihnen dabei in laufenden Angelegenheiten auch das Zeichnungsrecht übertragen.  
4Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 5Der  
Schulverbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Beamten und Tarifbeschäftigten  
des Schulverbands und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Beamten  
des Schulverbands aus (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 38 Abs. 4 KommZG).  
 
(6) 1Die Erledigung der laufenden Angelegenheiten wurde der Verwaltungsgemeinschaft Saal  
a.d.Donau übertragen. 2Der Schulverbandsvorsitzende kann der Verwaltungsgemeinschaft  
insoweit Weisungen sowie einzelnen Bediensteten der Verwaltungsgemeinschaft  
Zeichnungsbefugnis erteilen. 3Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen  
übereinstimmen. 4Der Schulverbandsvorsitzende kann sich allgemein oder im Einzelfall  
vorbehalten, den Schulverband bei der Vorbereitung und beim Abschluss von Verträgen und  
vor Gerichten und Behörden zu vertreten. Das Nähere regelt die zwischen dem Schulverband  
und der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau getroffene Zweckvereinbarung vom  
01.01.2013.  
 
(7) Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund des § 2 der Satzung des  
Schulverbands von der Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau geführt.  
 
(8) Wenn Mitglieder der Schulverbandsversammlung nicht schon als Bürgermeister oder  
Gemeinderäte oder Gemeindebedienstete nach Art. 56a Abs. 3 GO verpflichtet wurden, hat  
der Schulverbandsvorsitzende sie, bevor sie mit Angelegenheiten befasst werden, die im  
Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik Deutschland oder  
eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, schriftlich besonders zu  
verpflichten, alle solche Angelegenheiten geheim zu halten. 
  
 

§ 7 Vertretung des Schulverbandes nach außen 
 

(1) Die Befugnis des Schulverbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbands nach  
außen bei der Abgabe und Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 9 Abs. 9  
BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 1 KommZG) beschränkt sich auf den Vollzug der  
einschlägigen Beschlüsse der Schulverbandsversammlung, soweit der  
Schulverbandsvorsitzende nicht gemäß § 6 Absätze 1 bis 4 der Geschäftsordnung zum  
selbstständigen Handeln befugt ist.  
 
(2) 1Der Schulverbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis anderen in §  
6 Abs. 5 und Abs. 6 genannten Personen schriftlich, unter Angabe der Amtsbezeichnung und  
vermittels handschriftlicher Unterzeichnung Vollmacht zur Vertretung des Schulverbands  
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erteilen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 37 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 
  
 

§ 8 Sonstige Geschäfte 
 
Dem Schulverbandsvorsitzenden können weitere Angelegenheiten zur selbstständigen  
Erledigung durch besonderen Beschluss der Schulverbandsversammlung übertragen werden.  
 
  

2. STELLVERTRETUNG 
§ 9 Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden 

 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende wird im Falle seiner Verhinderung durch den von der  
Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählten Stellvertreter des  
Schulverbandsvorsitzenden vertreten. 
 
(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung des Schulverbandsvorsitzenden und des  
Stellvertreters des Schulverbandsvorsitzenden bestimmt die Schulverbandsversammlung als  
weiteren Stellvertreter das an Lebensjahren älteste Mitglied.  
 
(3) Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden übt im Verhinderungsfall die gesamten  
gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des Schulverbandsvorsitzenden  
aus (§§ 5—8 der Geschäftsordnung).  
 
(4) Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder  
rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienst- 
enthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben.  
 
(5) Der Schulverbandsvorsitzende kann seine Aufgaben und Befugnisse als  
Schulverbandsvorsitzender nicht ganz oder teilweise auf seinen allgemeinen Stellvertreter in  
 
seiner Gemeinde oder gemäß Art. 39 Abs. 2 GO auf eine dort genannte sonstige Person  
übertragen.  
 

B. DER GESCHÄFTSGANG 
 

I. ALLGEMEINES 
§ 10 Verantwortung für den Geschäftsgang 

 
(1) 1Schulverbandsversammlung und Schulverbandsvorsitzender sorgen für den  
ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen  
Vorschriften im eigenen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen  
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen  
Einrichtungen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56  
Abs. 2 und Art. 59 Abs. 1 GO).  
 
(2) 1Eingaben und Beschwerden an die Schulverbandsversammlung (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG  
i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 3 GO) werden von der Verwaltung  
des Schulverbands (§ 6) vorbehandelt und sodann der Schulverbandsversammlung vorgelegt.  
2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des Schulverbandsvorsitzenden (§ 6 Abs. 1 und  
2) fallen, erledigt dieser in eigener Zuständigkeit; er unterrichtet die  
Schulverbandsversammlung, wenn und soweit das nach den Umständen der Eingabe nicht  
unterbleiben kann. 
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§ 11 Sitzungen, Beschlussfähigkeit 
 
(1) 1Die Schulverbandsversammlung beschließt in Sitzungen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m.  
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch  
mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.  
 
(2) Die Schulverbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder  
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt  
ist (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG).  
 
(3) 1Wird die Schulverbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der  
persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, zum zweiten Mal zur  
Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht auf  
die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese  
Bestimmung eigens hingewiesen werden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz  
3 KommZG). 
 

§ 12 Öffentliche Sitzung 
 
(1) Die Sitzungen der Schulverbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten  
auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen  
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 GO).  
 
(2) 1Zu den öffentlichen Sitzungen der Schulverbandsversammlung hat jedermann Zutritt,  
soweit der für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. 2Soweit erforderlich, wird die Zulassung  
durch die Ausgabe von Platzkarten geregelt. 3Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl  
von Plätzen freizuhalten. 4Ton- und Bildaufnahme jeder Art bedürfen der Zustimmung des  
Vorsitzenden und der Schulverbandsversammlung; sie sind auf Verlangen eines einzelnen  
Mitglieds hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 5Ton- und Bildaufnahmen von  
Bediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig.  
 
(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den  
Schulverbandsvorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG  
i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO).  
 
 

§ 13 Nichtöffentliche Sitzungen 
 
(1) In nichtöffentlicher Sitzung werden grundsätzlich behandelt:  
1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,  
2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,  
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen,  
4. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder  
nach der Natur der Sache erforderlich ist.  
 
(2) Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der  
Schulverbandsversammlung nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren  
Anwesenheit für die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist.  
 
 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Schulverbandsvorsitzende  
in öffentlicher Sitzung bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind  
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 3 GO).  
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II. VORBEREITUNG DER SITZUNGEN 
§ 14 Einberufung 

 
(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Schulverbandsversammlung ein,  
wenn die Geschäftslage es erfordert, jedoch jährlich mindestens einmal, oder wenn ein Viertel  
der Mitglieder der Schulverbandsversammlung es schriftlich beantragt (Art. 9 Abs. 6  
BaySchFG). 2Im Fall des Art. 9 Abs. 6 Satz 3 BaySchFG (Antrag eines Viertels der  
gesetzlichen Zahl der Mitglieder) beruft er die Sitzung der Schulverbandsversammlung  
innerhalb einer Woche ab Eingang des Antrags bei ihm zu einem möglichst naheliegenden  
Termin schriftlich und unter Angabe des Beratungsgegenstandes ein.  
 
(2) 1Die Sitzungen finden im Rathaus in Saal a.d.Donau statt. 2Sie beginnen regelmäßig um  
18:30 Uhr. 3In der Einladung (§ 16) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden.  
 
 

§ 15 Tagesordnung 
 
(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene  
Anträge von Mitgliedern der Schulverbandsversammlung setzt der Schulverbandsvorsitzende  
möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Eine materielle Vorprüfung findet nicht  
statt. 
 
(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu  
benennen, damit es den Mitgliedern der Schulverbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf  
die Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten.  
 
(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der  
Sitzung spätestens am dritten Tag vor der Sitzung der Öffentlichkeit durch Anschlag an der  
Amtstafel der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau am Rathaus  
bekannt zu geben (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art.  
52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nicht öffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt gegeben.  
 
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt  
werden.  
 

§ 16 Form und Frist für die Einladung 
 
(1) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden schriftlich unter Beifügung der  
Tagesordnung zu den Sitzungen eingeladen. 2Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen  
beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist.  
 
(2) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in dringenden Fällen auf 24 Stunden verkürzt  
werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung  
der Frist nicht mitgerechnet. 
 
(3) Soll zum zweiten Mal über den gleichen Gegenstand verhandelt werden, so muss bei der  
Ladung hierauf unter Bekanntgabe der Tagesordnung sowie darauf hingewiesen werden, dass  
die Schulverbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig  
ist (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG).  
 
(4) Für Wahlen gilt Absatz 3 entsprechend. 
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§ 17 Anträge 
 
(1) Das Recht, Anträge in die Schulverbandsversammlung einzubringen, besitzen nur die  
Mitglieder der Schulverbandsversammlung.  
 
(2) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich zu stellen und  
ausreichend zu begründen. 2Sie sollen spätestens bis zum 10. Tag vor der Sitzung beim  
Schulverbandsvorsitzenden eingereicht werden. 3Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden  
ist, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.  
 
(3) 1Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte  
Anträge können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn  
 
1. die Angelegenheit dringlich ist und die Schulverbandsversammlung der Behandlung  
mehrheitlich zustimmt oder  
2. sämtliche Mitglieder der Schulverbandsversammlung anwesend sind und kein  
Mitglied der Behandlung widerspricht.  
 
 
2Ist noch eine Ermittlung oder Prüfung des Sachverhalts oder die Beiziehung abwesender  
Personen oder von Akten erforderlich, wird die Behandlung bis zur nächsten Sitzung  
zurückgestellt.  
 
(4) Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, z. B. Nichtbefassungsanträge,  
Zurückziehung eines Antrages, Änderungsanträge und ähnliche Anträge, können auch  
während der Sitzung und ohne Beachtung der Schriftform gestellt werden.  
 
  

III. SITZUNGSVERLAUF 
§ 18 Eröffnung der Sitzung 

 
(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemäße  
Ladung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der  
Schulverbandsversammlung fest.  
 
(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene Sitzung liegt während der Dauer der Sitzung  
zur Einsicht auf. 2Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden,  
so gilt die Niederschrift als von der Schulverbandsversammlung gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG  
i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt.  
 

§ 19 Eintritt in die Tagesordnung 
 
(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten  
Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden.  
 
(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 13), so wird  
darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 9 Abs. 9  
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von  
vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nicht  
öffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht die Schulverbandsversammlung  
anders entscheidet. 
 
(3) 1Der Schulverbandsvorsitzende oder ein von ihm beauftragter Berichterstatter trägt den  
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Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des  
mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.  
 
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss vorbehandelt worden sind, ist der  
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben.  
 
(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Schulverbandsvorsitzenden oder auf  
Beschluss der Schulverbandsversammlung der Schulleiter, der Vorsitzende des Elternbeirats,  
Sachverständige sowie Sachbearbeiter nach § 6 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung zugezogen  
und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen. 3Der  
Geschäftsleiter nimmt ohne besondere Erlaubnis beratend an jeder Sitzung teil (Art. 9 Abs. 9  
BaySchFG i. V. m. Art. 39 Abs. 2 Satz 4 KommZG).  
 
(6) Der Schulverbandsvorsitzende kann zu allen — auch zu den nichtöffentlichen — Sitzungen  
Vertreter der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden einladen. Vertreter dieser  
Aufsichtsbehörden haben auch ohne Einladung das Recht, an der Sitzung der  
Schulverbandsversammlung teilzunehmen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz  
1 KommZG.  
 

§ 20 Beratung der Sitzungsgegenstände 
 
(1) Nach der Berichterstattung über einen Tagesordnungspunkt, gegebenenfalls nach dem  
Vortrag des Schulleiters, des Vorsitzenden des Elternbeirats, der Sachverständigen oder der  
Sachbearbeiter nach § 6 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung, eröffnet der  
Schulverbandsvorsitzende jeweils die Beratung.  
 
 (2) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen,  
von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen  
 
persönlicher Beteiligung (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und  
Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem  
Schulverbandsvorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn  
Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher  
Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen  
Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz  
nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum.  
 
(3) 1Ein Sitzungsteilnehmer darf das Wort nur ergreifen, wenn es ihm vom Vorsitzenden erteilt  
wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; er kann es  
wiederholt erteilen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die  
Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen "zur Geschäftsordnung" ist das Wort außer der Reihe sofort  
zu erteilen. 5Vertretern der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden ist auf Antrag das Wort zu  
erteilen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 2 KommZG). 6Zuhörern kann das  
Wort nicht erteilt werden.  
 
(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die Schulverbands- 
versammlung. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt  
beziehen; Abweichungen vom Thema sind zu vermeiden.  
 
(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig:  
 
1. Anträge zur Geschäftsordnung,  
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden  
Antrags.  
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2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst  
findet insoweit nicht statt. 3Über Änderungsanträge ist in der Regel sofort zu beraten und  
abzustimmen.  
 
(6) 1Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, können der Antragsteller, der Berichterstatter  
und sodann der Vorsitzende eine Schlussäußerung abgeben. 2Die Beratung wird vom  
Vorsitzenden geschlossen.  
 
(7) 1Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der Vorsitzende zur Ordnung  
und macht sie auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen der  
Vorsitzende das Wort entziehen.  
 
(8) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören,  
kann der Vorsitzende mit Zustimmung der Schulverbandsversammlung von der Sitzung  
ausschließen. 2Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet die  
Schulverbandsversammlung (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG  
und Art. 53 Abs. 2 GO).  
 
(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung  
im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine  
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ladung  
hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung  
unterbrochen wurde. 4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 
 

§ 21 Abstimmung 
 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf "Schluss der  
Beratung" schließt der Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegenstand  
abstimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 11 Abs. 2 und 3)  
gegeben ist.  
 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden  
Reihenfolge abgestimmt:  
 
1. Anträge zur Geschäftsordnung,  
2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor  
allen anderen Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen,  
3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren  
Aufwand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben,  
4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter  
die Nummern 1 bis 3 fällt.  
 
(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines  
Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine  
Teilung vornimmt. 
 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert die zur  
Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet werden kann.  
3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge "ja — nein" abgestimmt.  
 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der  
Schulverbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der  
Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist.  
2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs.  
2 KommZG). 3Kein Mitglied der Schulverbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten  
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(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 48 Abs. 1 Satz 2  
GO).  
 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. 2Das  
Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist  
festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.  
 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag können in derselben Sitzung die  
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht deren sofortige  
Wiederholung durch alle Mitglieder verlangt wird, die an der Abstimmung teilgenommen  
haben. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts Anderes vorgesehen, ein  
bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut  
behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und  
der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.  
 
(8) Beschlüsse der Schulverbandsversammlung sind nicht deshalb ungültig, weil Mitglieder im  
Widerspruch zu Weisungen der von ihnen vertretenen Mitgliedsgemeinden abgestimmt haben  
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 Satz 5 KommZG). 
 

§ 22 Wahlen 
 
(1) 1Für Entscheidungen der Schulverbandsversammlung, die im Bayerischen  
Schulfinanzierungsgesetz oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden,  
gilt Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 3 KommZG.  
 
(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind  
insbesondere leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des Gewählten  
nicht eindeutig ersehen lassen.  
 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Wird diese  
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern  
mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 3Haben im ersten Wahlgang von mehreren Bewerbern  
drei oder mehr die gleiche höchste Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle zwei  
oder mehr Bewerber mit gleichen Stimmenzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von  
den Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl in die Stichwahl zu bringen ist. 4Bei  
Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los.  
 

§ 23 Anfragen 
 
1Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der  
Tagesordnung an den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die nicht auf  
der Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den  
Vorsitzenden oder Sachbearbeiter nach § 6 Abs. 5 der Geschäftsordnung beantwortet werden.  
3Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung beantwortet. 4Eine Aussprache  
über Anfragen findet in der Sitzung nicht statt. 
 

§ 24 Beendigung der Sitzung 
 
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der  
Schulverbandsvorsitzende die Sitzung. 
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IV. SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 
§ 25 Form und Inhalt 

 
(1) 1Über die Sitzungen der Schulverbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt,  
deren Inhalt sich nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 2 KommZG und Art.  
54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und  
nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 3Für die Niederschrift findet ein  
Protokollbuch Verwendung. 
 
(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonbandaufnahmen gefertigt  
werden. 2Das Tonband ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und  
darf Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.  
 
(3) 1Ist ein Mitglied der Schulverbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend,  
so ist dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied der  
Schulverbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie  
es abgestimmt hat (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art.  
54 Abs. 1 Satz 3 GO).  
 
 
(4) Die Niederschrift ist vom Schulverbandsvorsitzenden und vom Schriftführer zu  
unterzeichnen und von der Schulverbandsversammlung zu genehmigen (Art. 9 Abs. 9  
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO).  
 
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.  
 

§ 26 Einsichtnahme und Abschrifterteilung 
 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle im Gebiet des  
Schulverbandes wohnenden Bürger Einsicht nehmen, ebenso außerhalb dieses Gebiets  
wohnende Personen in Angelegenheiten, die ihren Grundbesitz oder ihre gewerbliche 
 
Niederlassung im Gebiet des Schulverbands betreffen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art.  
26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).  
 
(2) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über  
öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher  
Sitzung gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1  
Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in  
nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die  
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1  
KommZG und Art. 52 Abs. 3 und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).  
 
(3) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der  
Schulverbandsversammlung jederzeit die Berichte über die Prüfung einsehen (Art. 9 Abs. 9  
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 102 Abs. 5 GO); Abschriften werden  
nicht erteilt. 
 

V. GESCHÄFTSGANG DER AUSSCHÜSSE 
§ 27 Anwendbare Bestimmungen 

 
Für den Geschäftsgang des Rechnungsprüfungsausschusses gelten die §§ 10 bis 26  
sinngemäß.  
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C. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
§ 28 Bekanntmachungen 

 
 
(1) Die Verbandssatzung wird von der Aufsichtsbehörde in ihrem Amtsblatt bekannt gemacht  
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG).  
 
(2) Die sonstigen Satzungen des Schulverbands werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt  
des Landkreises Kelheim amtlich bekannt gemacht (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 24  
Abs. 1 Satz 2 KommZG).  
 
(3) Für sonstige Bekanntmachungen gelten die in den Mitgliedsgemeinden bestehenden  
Vorschriften. 
  

§ 29 Änderung der Geschäftsordnung 
 

Vorstehende Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der Schulverbandsversammlung  
geändert werden.  
 
 

§ 30 Verteilung der Geschäftsordnung 
 

(1) Jedem Mitglied der Schulverbandsversammlung ist ein Exemplar der Geschäftsordnung  
auszuhändigen. 
 
(2) Wird ein Mitglied der Schulverbandsversammlung gemäß Art. 9 Abs. 3 Satz 4 oder Abs. 4  
Satz 2 BaySchFG abberufen, hat es die Geschäftsordnung wieder an den  
Schulverbandsvorsitzenden zurückzugeben.  
 

§ 31 In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft.  
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Geschäftsordnung der Schulverbandsversammlung des  
Schulverbands Mittelschule Saal a.d.Donau von 2014, zuletzt geändert mit Änderungssatzung  
von 2018 außer Kraft.  
  
 
Saal a.d.Donau, 04.06.2020 
Schulverband der Mittelschule Saal a.d.Donau  
 
Christian Nerb  
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
Haushaltssatzung der Stadt Kelheim (Landkreis Kelheim) für das Haushaltsjahr 
2021 
 

I. 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kelheim folgende Haushaltssat-
zung: 
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§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit   32.246.176 € 
und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit   15.153.000 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 
4.129.857 € vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  390 v.H. 
    b) für die Grundstücke (B)      390 v.H. 
2. Gewerbesteuer       395 v.H. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 2.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z.B. zu §§ 25 bis 27 und § 
36 KommHV) und den Stellenplan (§ 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Kelheim hat die  Haushaltssatzung mit 
Schreiben vom 29.04.2021 rechtsaufsichtlich gewürdigt.  
Zur Kreditaufnahme im Gesamtbetrag von 4.129.857 € für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erteilte das Landratsamt Kelheim die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche 
rechtsaufsichtliche Genehmigung.  
 

III. 
Die vorstehende und vom Stadtrat in der Sitzung am 22.03.2021 beschlossene Haushaltssat-
zung wird hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO öffentlich bekannt gemacht.  
 

IV. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt während des Haushaltsjahres im Rathaus in 
den Räumen der Stadtkämmerei (Zimmer Nr. 11, 12 oder 13) gemäß Art. 65 Absatz 3 Satz 3 
der Gemeindeordnung während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf. 
 
 
Kelheim, den 05.05.2021 
Stadt Kelheim 
 
Christian Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21/9 D 03 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 9 „Donaumühle“ durch Deck-
blatt Nr. 03 nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung); 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteili-
gung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zuge des Aufstellungsverfahrens  
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 12.04.2021 den Vorentwurf des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes Nr. 9 „Donaumühle Deckblatt Nr. 03“ im Sinne des § 30 BauGB  für die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und für die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
 
Der Änderungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, das sich zwischen dem Südufer der Donau, der Affeckinger Straße und dem 
Hohenpfahlweg befindet, umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 206/2 T., 725/2 T., 725/12, 727/2, 
730 T., 730/2, 730/3, 732 jeweils der Gemarkung Affecking und die Grundstücke Fl.Nrn. 960/16 
T., 960/37, 960/57, 987, 987/3, 987/4, 987/5, 989/2, 989/3, 989/4, 990, 990/3, 990/5, 990/6, 
990/7, 990/8, 990/10, 990/11, 990/12, 990/13, 991/2, 991/83, 992/3, 992/5, 992/6, 992/7 T., 
992/8 T., 992/9, 992/10, 992/11, 993/2, 993/4, 993/5, und 993/6 der Gemarkung Kelheim mit ei-
ner Gesamtfläche von ca. 3,25 ha und wird dabei folgendermaßen begrenzt: 
 
Im Norden: Südufer der Donau (nördliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 725/2, 732, 725/12, 

727/2 der Gemarkung Affecking und Fl.Nr. 992/7 der Gemarkung Kelheim) 
Im Westen: Westliche Grundstücksgrenzen Fl.Nr. 987 und Fl.Nr. 960/37 der Gemarkung Kel-

heim 
Im Süden: Südliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 960/37 der Gemarkung Kelheim sowie Ho-

henpfahlweg (südliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 960/16 der Gemarkung Kelheim 
Im Osten: Affeckinger Straße (östliche Grundstücksgrenzen Fl.Nrn. 992/8, 992/3 und 

960/57 der Gemarkung Kelheim 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Donaumühle“ durch Deckblatt Nr. 03 werden fol-
gende allgemeine Planungsziele angestrebt: 
 
Ziel der Änderung ist einerseits die grundlegende Überarbeitung eines Teilbereiches des Ur-
sprungsbebauungsplanes sowie in diesem Zusammenhang die Schaffung von dringend benö-
tigtem Wohnraum in Form von Mehrfamilienwohnen in verschiedenen Wohnungsgrößen auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 987 sowie auf den Flurnummern 989/2 und 989/4 der Gemarkung Kel-
heim. Ebenso erfolgt die Aktualisierung der bauplanungsrechtlichen Vorschriften des östlichen 
Teilbereiches des Bebauungsplanes Nr. 9 „Donaumühle“. Die entstehenden Wohnungen soll 
sofort nach Fertigstellung der Planung gebaut und dem Markt unmittelbar zur Versorgung des 
Bedarfes zur Verfügung gestellt werden. 
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, den Bebauungsplan gänzlich zu überarbeiten und auf die 
zukünftigen Entwicklungsabsichten auszurichten. Hauptinhalte werden neben der Anpassung 
des Maßes der baulichen Nutzung und der Neuausrichtung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen (Baugrenzen), die Parzellierung sowie der Erarbeitung eines aktuellen Festsetzungskata-
loges sein. Als Art der baulichen Nutzung soll das derzeit bestehende Mischgebiet (MI nach § 6 
BauNVO) als Gebietskategorie erhalten bleiben. Im Weiteren soll in Ergänzung zum Bebau-
ungsplan auch die Grünordnung im Sinne eines integrierten Grünordnungsplans ausgearbeitet 
werden. 
Hiermit wird dem Grundgedanken der Raumordnung und Landesplanung, die in ihren Entwick-
lungszielen die Wiedernutzbarmachung von innerörtlichen Brachflächen und die Nachverdich-
tung von Innerortsflächen als zu bevorzugende Entwicklungen nennt, Rechnung getragen. 
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Die Änderung der Bauleitplanung der Stadt Kelheim ist aufgrund der vom Gesetzgeber vorge-
gebenen Politik der Nachverdichtung bestehender Siedlungseinheiten und der großen Nach-
frage an Wohnraum und Gewerbeflächen auch im Stadtgebiet von Kelheim, städtebaulich sinn-
voll und begründet und auch auf dem gegenständlichen Grundstück auf Grund der Grund-
stücksgröße verträglich und gerechtfertigt. 
 
Die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 9 „Donaumühle“ durch Deckblatt Nr. 03 er-
folgt dabei entsprechend den Maßgaben des § 13a BauGB als „Bebauungsplan der Innenentwick-
lung“. Von der Durchführung eines verkürzten Verfahrens wird abgesehen. Die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB wird durchgeführt. 
 
Eine Anpassung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim nach Ab-
schluss des Verfahrens ist nicht notwendig, da die Gebietsart Mischgebiet (MI nach § 6 
BauNVO) unverändert bleibt.  
 
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang, dass entsprechend den Maßgaben des § 13a 
BauGB, von der Erarbeitung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wurde. Als 
wesentliche Gründe werden hierfür der Flächenumgriff des Vorhabens sowie die geringen Aus-
wirkungen auf die relevanten Schutzgüter des Naturhaushaltes genannt, da es sich in vorlie-
gender Situation um die Änderung eines bereits vorhandenen Siedlungsgebietes handelt. Im 
Ergebnis ist im Zuge der Planbearbeitung jedoch sicherzustellen, dass die weitere Entwicklung 
der Stadt Kelheim in diesem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Be-
standssituation erfolgt. Eine detaillierte Abstimmung im Zuge des Bauleitplanverfahrens mit den 
zuständigen Fachbehörden ist durchzuführen. 
 
Der vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 12.04.2021 gebilligte Vorentwurf des Bebauungs-
planes mit Grünordnungsplan Nr. 9 „Donaumühle Deckblatt Nr. 03“ nebst Begründung sowie 
sämtlicher Anhänge liegt nun im Rahmen der Offenlegung in der Zeit vom 
 
   26.05.2021 bis einschließlich 29.06.2021 
 
während der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus der Stadt 
Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und Bauen Zimmer Nr. 27, öf-
fentlich aus und kann, ggf. auch nach telefonischer Terminvereinbarung (09441/701-205), ein-
gesehen werden. Außerdem können die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Kelheim, 
Rubrik Rathaus/Bebauungspläne/Öffentliche Bekanntmachungen, unter www.kelheim.de einge-
sehen werden. Während der Auslegungsfrist kann jedermann sich über die allgemeinen Pla-
nungsziele und Planungszwecke informieren und hierbei Anregungen oder Einwände gegen die 
Planung schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. Über die während dieser Frist vorgebrach-
ten Anregungen und Einwände entscheidet der Bauausschuss der Stadt Kelheim. Weiterhin ist 
zu beachten, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können 
und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, wenn die Stadt Kelheim den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist.  
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSchG. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
Regelungen im Zuge der Corona Pandemie: 

http://www.kelheim.de/
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Infolge der Corona-Pandemie kann es zu Einschränkungen der öffentlichen Sprechzeiten sowie 
zeitweise zur Schließung des Rathauses für die Öffentlichkeit kommen. Gemäß den Vorgaben 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 24.03.2020, ist es in 
diesem Zusammenhang erforderlich, die Unterlagen für die Öffentlichkeit über eine entspre-
chende Terminvereinbarung zugänglich zu machen. Die Unterlagen können dann auf Verlan-
gen in einem separaten Raum im Rathaus eingesehen werden. Auf den betreffenden Anschlag 
der Bekanntmachungshinweise, sowie am Rathaus der Stadt Kelheim, wird Bezug genommen. 
Darüber hinaus wird auf Einsicht des Vorhabens über die Homepage der Stadt Kelheim verwie-
sen. 
 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. Ein 
Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 BauGB). 
 
Kelheim, den 29.04.2021 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21/10 D 11 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 10 „Hohenpfahl-West“ durch 
Deckblatt Nr. 11 nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung); 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteili-
gung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zuge des Aufstellungsverfahrens  
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 12.04.2021 den Vorentwurf des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes Nr. 10 „Hohenpfahl - West Deckblatt Nr. 11“, im Sinne des § 30 BauGB  
für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und für die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
 
Der Änderungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, das in Kelheim an der Stettiner Straße/Schützenstraße liegt, umfasst die 
Grundstücke Fl.Nr. 999/10 Teilfläche, Fl.Nr. 999/19 Teilfläche, Fl.Nr. 997, Fl.Nr. 998, und Fl.Nr. 
999 Teilfläche alle der Gemarkung Kelheim mit einer Gesamtfläche von ca. 2,8 ha und wird fol-
gendermaßen begrenzt: 
 
Im Norden: Nördliche Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 997 der Gemarkung Kelheim; 
Im Westen: Schützenstraße, westliche Grundstücksgrenze der Fl.Nrn. 997 und 998 der Ge-

markung Kelheim; 
Im Süden: Stettiner Straße, südliche Grundstücksgrenzen der Fl.Nr. 999/19 und 

Fl.Nr.999/10 der Gemarkung Kelheim; 
Im Osten: Westliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 999/6 und östliche Grundstücksgrenze der 

Fl.Nr. 997 der Gemarkung Kelheim. 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Hohenpfahl - West“ durch Deckblatt Nr. 11 wer-
den folgende allgemeine Planungsziele angestrebt: 
 
Durch die Aufstellung des Deckblattes Nr. 11 soll unter anderem auf Teilflächen des Grundstü-
ckes Fl.Nr. 997 und Fl.Nr. 999 der Gemarkung Kelheim, eine innerstädtische Nachverdichtung 
und Umnutzung der bisherigen Planungsziele erwirkt werden. Aktuell sieht der rechtskräftige 
Bebauungsplan hier eine Gewerbenutzung sowie ein Mischgebiet vor. 
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Geplant sind nun Entwicklungen mit einer Durchmischung aus Wohnen und nichtstörendem 
Gewerbe sowie sozialen Einrichtungen für die Errichtung von Doppelhäusern, Reihenhäusern 
und Einzelhäusern an der Stettiner Straße. Außerdem soll im Planungsgebiet ein Kindergarten 
mit Kinderkrippe entstehen und die Möglichkeit für weiteren sozial nutzbaren Wohnraum in 
Form von altersgerechtem, barrierefreiem Wohnen sowie Mehrgenerationswohnen geschaffen 
werden. 
Da die Umgebungsbebauung um den Bereich des Antragsgebietes bereits eine Mischbebau-
ung, bestehend aus einem Gewerbegebiet (GE nach § 8 BauNVO), einem Mischgebiet (MI 
nach § 6 BauNVO), einem Allgemeinen Wohngebiet (WA nach § 4 BauNVO) und einem Gebiet 
für Schulen und öffentliche Einrichtungen aufweist, soll im betreffenden Standort als Art der 
baulichen Nutzung zukünftig ein „Urbanes Gebiet“ (MU) nach § 6a BauNVO ausgewiesen wer-
den. Im Ergebnis soll hierdurch neben der grundsätzlichen Umnutzung, auch ein näheres Her-
anrücken von Wohnen zu gewerblichen Nutzungen ermöglicht werden, soweit dies die immissi-
onsschutzrechtlichen Vorgaben durch die Bestandsanwesen zulassen. 
Aus diesem Grund ist der Umgriff des Bebauungsplanes weiter zu fassen, als der von den An-
tragstellern beantragte Überplanungsbereich der Grundstücke Fl.Nr. 997 Teilfläche und Fl.Nr. 
999 Teilfläche der Gemarkung Kelheim. Im weiteren Planungsbereich ist ebenso eine ge-
mischte Nutzung aus Wohnen, nicht störendem Gewerbe, Dienstleistung und sozialen Einrich-
tungen vorgesehen. 
Im Weiteren soll in Ergänzung zum Bebauungsplan auch die Grünordnung im Sinne eines inte-
grierten Grünordnungsplans ausgearbeitet werden. 
 
Die Änderung der Bauleitplanung der Stadt Kelheim ist aufgrund der vom Gesetzgeber vorge-
gebenen Politik der Nachverdichtung bestehender Siedlungseinheiten und der großen Nach-
frage an Wohnraum und Gewerbeflächen auch im Stadtgebiet von Kelheim, städtebaulich sinn-
voll und begründet und auch auf dem gegenständlichen Grundstück auf Grund der Grund-
stücksgröße verträglich und gerechtfertigt.  
 
Die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 10 „Hohenpfahl - West“ durch Deck-
blatt Nr. 11 erfolgt dabei entsprechend den Maßgaben des § 13a BauGB als „Bebauungsplan 
der Innenentwicklung“. Von der Durchführung eines verkürzten Verfahrens wird abgesehen. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt. 
 
Eine Anpassung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim von einem 
Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO und einem Mischgebiet nach § 6 BauNVO in ein Urbanes 
Gebiet (MU nach § 6 a BauNVO) erfolgt im Nachgang des Bauleitplanverfahrens im Rahmen 
der Berichtigung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB. 
 
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang, dass entsprechend den Maßgaben des § 13a 
BauGB, von der Erarbeitung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wurde. Als 
wesentliche Gründe werden hierfür der Flächenumgriff des Vorhabens sowie die geringen Aus-
wirkungen auf die relevanten Schutzgüter des Naturhaushaltes genannt, da es sich in vorlie-
gender Situation um die Änderung eines bereits vorhandenen Siedlungsgebietes handelt. Im 
Ergebnis ist im Zuge der Planbearbeitung jedoch sicherzustellen, dass die weitere Entwicklung 
der Stadt Kelheim in diesem Bereich unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Be-
standssituation erfolgt. Eine detaillierte Abstimmung im Zuge des Bauleitplanverfahrens mit den 
zuständigen Fachbehörden ist durchzuführen. 
 
Der vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 12.04.2021 gebilligte Vorentwurf des Bebauungs-
planes mit Grünordnungsplan Nr. 10 „Hohenpfahl – West Deckblatt Nr. 11“ nebst Begründung 
und Anlagen liegt nun im Rahmen der Offenlegung in der Zeit vom 
 
   26.05.2021 bis einschließlich 29.06.2021 
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während der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus der Stadt 
Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und Bauen Zimmer Nr. 27, öf-
fentlich aus und kann, ggf. auch nach telefonischer Terminvereinbarung (09441/701-205), ein-
gesehen werden. Außerdem können die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Kelheim, 
Rubrik Rathaus/Bebauungspläne/Öffentliche Bekanntmachungen, unter www.kelheim.de einge-
sehen werden. Während der Auslegungsfrist kann jedermann sich über die allgemeinen Pla-
nungsziele und Planungszwecke informieren und hierbei Anregungen oder Einwände gegen die 
Planung schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. Über die während dieser Frist vorgebrach-
ten Anregungen und Einwände entscheidet der Bauausschuss der Stadt Kelheim. Weiterhin ist 
zu beachten, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können 
und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, wenn die Stadt Kelheim den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist.  
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSchG. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
Regelungen im Zuge der Corona Pandemie: 
Infolge der Corona-Pandemie kann es zu Einschränkungen der öffentlichen Sprechzeiten sowie 
zeitweise zur Schließung des Rathauses für die Öffentlichkeit kommen. Gemäß den Vorgaben 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 24.03.2020, ist es in 
diesem Zusammenhang erforderlich, die Unterlagen für die Öffentlichkeit über eine entspre-
chende Terminvereinbarung zugänglich zu machen. Die Unterlagen können dann auf Verlan-
gen in einem separaten Raum im Rathaus eingesehen werden. Auf den betreffenden Anschlag 
der Bekanntmachungshinweise, sowie am Rathaus der Stadt Kelheim, wird Bezug genommen. 
Darüber hinaus wird auf Einsicht des Vorhabens über die Homepage der Stadt Kelheim verwie-
sen. 
 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. 
Ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 BauGB). 
 
Kelheim, den 29.04.2021 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21-13-Überarbeitung-Sch; 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 13 „Kelheimwinzer - Geishof - 
Überarbeitung“; 
Ortsübliche Bekanntmachung über das Inkrafttreten und über die Bereithaltung für jeder-
manns Einsicht 
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 01.03.2021 mit Beschluss Nr. 128 den Bebau-
ungs- und Grünordnungsplan Nr. 13 „Kelheimwinzer – Geishof - Überarbeitung“ nebst Begrün-
dung als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 

http://www.kelheim.de/
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Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 13 „Kelheimwinzer - Geishof - Über-
arbeitung“ nebst Begründung sowie Anhang lag in der Zeit von 17.11.2020 bis einschließlich 
21.12.2020 zur öffentlichen Einsichtnahme gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
aus.  
 
Die Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplanverfahren hat der Bauausschuss in seiner 
Sitzung am 01.03.2021 gerecht abgewogen. 
 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 13 „Kelheimwinzer – Geishof - Überarbeitung“ 
nebst Begründung sowie Anhang bedarf nach § 10 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB kei-
ner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr.13 „Kelheimwinzer - 
Geishof - Überarbeitung“ nebst Begründung sowie Anhang in der Fassung vom 01.03.2021 in 
Kraft und wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 13 „Kelheimwinzer - Geishof - Überarbeitung“ nebst 
Begründung sowie Anhang in der Fassung vom 01.03.2021 kann während der üblichen Dienst-
stunden in der Zeit vom Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Montag, Dienstag 
und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 
93309 Kelheim, eingesehen werden. Über den Inhalt, über die Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungs-
plan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten so zustande gekommen 
ist, kann Auskunft verlangt werden. Außerdem können die Bekanntmachung und die vollständi-
gen Bebauungsplanunterlagen unter www.kelheim.de auf der Homepage der Stadt Kelheim un-
ter der Rubrik Rathaus/Bebauungspläne/öffentliche Bekanntmachungen, eingesehen werden. 
 
Regelungen im Zuge der Corona Pandemie: 
Infolge der Corona-Pandemie kann es zu Einschränkungen der öffentlichen Sprechzeiten sowie 
zeitweise zur Schließung des Rathauses für die Öffentlichkeit kommen. Gemäß den Vorgaben 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 24.03.2020, ist es in 
diesem Zusammenhang erforderlich, die Unterlagen für die Öffentlichkeit über eine entspre-
chende Terminvereinbarung zugänglich zu machen. Die Unterlagen können dann auf Verlan-
gen (Terminanfrage an der Pforte) in einem separaten Raum im Rathaus eingesehen werden. 
Auf den betreffenden Anschlag der Bekanntmachungshinweise, sowie am Rathaus der Stadt 
Kelheim, wird Bezug genommen. Darüber hinaus wird auf Einsicht des Vorhabens über die 
Homepage der Stadt Kelheim verwiesen. 
 
Hinweise gemäß § 215 BauGB: 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach, 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und  
4. nach § 214 Abs. 2 a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

http://www.kelheim.de/
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; Der Sachverhalt der die Verletzung o-
der den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Hinweise gemäß § 44 BauGB: 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB einge-
tragene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird. 
 
Kelheim, den 29.04.2021 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21-36 D03-Sch; 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz“ durch das 
Deckblatt Nr. 03; 
Ortsübliche Bekanntmachung über das Inkrafttreten und über die Bereithaltung für jeder-
manns Einsicht 
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 01.03.2021 mit Beschluss Nr. 122 den Bebau-
ungs- und Grünordnungsplan Nr. 36 „Am Pflegerspitz Deckblatt Nr. 03“ nebst Begründung und 
Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hier-
mit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 36 „Am Pflegerspitz Deckblatt Nr. 
03“ nebst Begründung und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge lag in der Zeit von 
17.11.2020 bis einschließlich 21.12.2020 zur öffentlichen Einsichtnahme gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB aus.  
 
Die Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplanverfahren hat der Bauausschuss in seiner 
Sitzung am 01.03.2021 gerecht abgewogen. 
 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 36 „Am Pflegerspitz Deckblatt Nr. 03“ nebst Be-
gründung und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge bedarf nach § 10 Abs. 2 i. V. m. § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 36 „Am Pfleger-
spitz Deckblatt Nr. 03“ nebst Begründung und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge in der 
Fassung vom 01.03.2021 in Kraft und wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr.36 „Am Pflegerspitz Deckblatt Nr. 03“, nebst Be-
gründung und Umweltbericht sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 01.03.2021 kann 
während der üblichen Dienststunden in der Zeit vom Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rathaus der 
Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, eingesehen werden. Über den Inhalt, über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 



Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 41 vom  07.05.2021 
390 

nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkei-
ten so zustande gekommen ist, kann Auskunft verlangt werden. Außerdem können die Be-
kanntmachung und die vollständigen Bebauungsplanunterlagen unter www.kelheim.de auf der 
Homepage der Stadt Kelheim unter der Rubrik Rathaus/Bebauungspläne/öffentliche Bekannt-
machungen, eingesehen werden. 
 
Regelungen im Zuge der Corona Pandemie: 
Infolge der Corona-Pandemie kann es zu Einschränkungen der öffentlichen Sprechzeiten sowie 
zeitweise zur Schließung des Rathauses für die Öffentlichkeit kommen. Gemäß den Vorgaben 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 24.03.2020, ist es in 
diesem Zusammenhang erforderlich, die Unterlagen für die Öffentlichkeit über eine entspre-
chende Terminvereinbarung zugänglich zu machen. Die Unterlagen können dann auf Verlan-
gen (Terminanfrage an der Pforte) in einem separaten Raum im Rathaus eingesehen werden. 
Auf den betreffenden Anschlag der Bekanntmachungshinweise, sowie am Rathaus der Stadt 
Kelheim, wird Bezug genommen. Darüber hinaus wird auf Einsicht des Vorhabens über die 
Homepage der Stadt Kelheim verwiesen. 
 
Hinweise gemäß § 215 BauGB: 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach, 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und  
4. nach § 214 Abs. 2 a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; Der Sachverhalt der die Verletzung o-
der den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Hinweise gemäß § 44 BauGB: 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB einge-
tragene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird. 
 
 
Kelheim, den 29.04.2021 
Stadt Kelheim 
 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

http://www.kelheim.de/
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Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-21/27Ü-Erw. 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 27 „Heidäcker-Überarbeitung-
Erweiterung“; 
Öffentliche Bekanntmachung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB über die Absicht einen Be-
bauungsplan aufzustellen 
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 23.03.2021 (Beschluss Nr. 154) beschlossen, den 
Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 27 „Heidäcker-Überarbeitung-Erweiterung“ im Sinne 
des § 30 BauGB aufzustellen. 
 
Der Änderungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, das unmittelbar nordwestlich an das bestehende Gewerbegebiet „Heidäcker“ 
angrenzt, umfasst das Grundstück Fl. Nrn. 353/6 Teilfläche der Gemarkung Affecking mit einer 
Gesamtfläche von ca. 2.600 m² und wird folgendermaßen begrenzt: 
 
Im Norden: Neu zu bildende südliche Grundstücksgrenze der Fl. Nr. 353/6 der Gemarkung 

Affecking; 
Im Westen:  Östliche Grundstücksgrenzen der Fl. Nrn. 356/2 und 352 der Gemarkung Affe-

cking; 
Im Süden:  Nördliche Grundstücksgrenzen der Fl. Nrn. 334 und 339 der Gemarkung Affe-

cking; 
Im Osten:  Westliche Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 353/10 der Gemarkung Affecking 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 27 „Heidäcker – Überar-
beitung -Erweiterung“ werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt: 
 
Durch die Änderung der Bauleitplanung soll die bauplanungsrechtliche Schaffung eines Bau-
rechtes zur Erweiterung des bestehenden Kreisbauhofes ermöglicht werden. Ohne die Schaf-
fung eines Baurechts durch den Bebauungsplan kann eine baurechtliche Genehmigung für eine 
Erweiterung des Kreisbauhofes nicht erreicht werden. Die Erweiterung des Bauhofgeländes ist 
für die pflichtgemäße Erledigung der Arbeiten des Kreisbauhofes erforderlich.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 27 „Heidäcker – Überarbei-
tung - Erweiterung“ erfolgt dabei im Regelverfahren nach den Maßgaben des § 2 BauGB. Der 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt Kelheim muss im Parallelverfahren durch das 
Deckblatt Nr. 33 ebenfalls geändert werden. 
 
Parallel zur Erarbeitung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan und der Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes ist die Erarbeitung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB zu 
veranlassen. Hierbei werden die Schutzgüter des Naturhaushaltes geprüft und mit der neuen 
Planung gegenübergestellt. Im Ergebnis ist hierbei sicherzustellen, dass in der Summe keine 
negativen Auswirkungen auf die Umweltbelange hervorgerufen werden. Abschließend ist eine 
zusammenfassende Erklärung zu den Planungen zu fertigen. 
 
Auf die Auslegung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 27 „Heidäcker-Überarbeitung-
Erweiterung“ im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung 
der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB wird zum gegebenen Zeitpunkt durch eine eigene Be-
kanntmachung hingewiesen. 
 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. 
Ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs. 3 BauGB). 
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Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Die Be-
kanntmachung sowie ein Plan des Umgriffes der beabsichtigten Änderung können im Rathaus 
der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Zimmer 27, sowie auf der Homepage der 
Stadt Kelheim Rubrik Rathaus/Bebauungspläne/öffentliche Bekanntmachungen, unter www.kel-
heim.de eingesehen werden. 
 
Regelungen im Zuge der Corona Pandemie: 
Infolge der Corona-Pandemie kann es zu Einschränkungen der öffentlichen Sprechzeiten sowie 
zeitweise zur Schließung des Rathauses für die Öffentlichkeit kommen. Gemäß den Vorgaben 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 24.03.2020, ist es in 
diesem Zusammenhang erforderlich, die Unterlagen für die Öffentlichkeit über eine entspre-
chende Terminvereinbarung zugänglich zu machen. Die Unterlagen können dann auf Verlan-
gen (Terminanfrage an der Pforte) in einem separaten Raum im Rathaus eingesehen werden. 
Auf den betreffenden Anschlag der Bekanntmachungshinweise, sowie am Rathaus der Stadt 
Kelheim, wird Bezug genommen. Darüber hinaus wird auf die Einsichtnahmemöglichkeit des 
Vorhabens und der entsprechenden Planunterlagen über die Homepage der Stadt Kelheim ver-
wiesen. 
 
 
Kelheim, den 29.04.2021 
Stadt Kelheim 
 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-20/D 33 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim durch 
Deckblatt Nr. 33 (Heidäcker-Überarbeitung-Erweiterung); 
Öffentliche Bekanntmachung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB über die Absicht ein Deck-
blatt Nr. 33 aufzustellen 
 
Der Stadtrat der Stadt Kelheim hat am 26.04.2021 (Beschluss Nr. 86) beschlossen, den Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt Kelheim durch Deckblatt Nr. 33 (Heidäcker-Über-
arbeitung-Erweiterung) fortzuschreiben. 
 
Der Änderungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet, das unmittelbar nordwestlich an das bestehende Gewerbegebiet „Heidäcker“ 
angrenzt, umfasst das Grundstück Fl. Nrn. 353/6 Teilfläche der Gemarkung Affecking mit einer 
Gesamtfläche von ca. 2.600 m² und wird folgendermaßen begrenzt: 
 
Im Norden: Neu zu bildende südliche Grundstücksgrenze der Fl. Nr. 353/6 der Gemarkung Affe-
cking; 
Im Westen: Östliche Grundstücksgrenzen der Fl. Nrn. 356/2 und 352 der Gemarkung Affecking; 
Im Süden: Nördliche Grundstücksgrenzen der Fl. Nrn. 334 und 339 der Gemarkung Affecking; 
Im Osten: Westliche Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 353/10 der Gemarkung Affecking 
 
Mit der Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 33 
(Heidäcker – Überarbeitung – Erweiterung) werden folgende allgemeine Planungsziele ange-
strebt: 
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Durch die Änderung der Bauleitplanung soll die bauplanungsrechtliche Schaffung eines Bau-
rechtes zur Erweiterung des bestehenden Kreisbauhofes ermöglicht werden. Ohne die Schaf-
fung eines Baurechts durch den Bebauungsplan kann eine baurechtliche Genehmigung für eine 
Erweiterung des Kreisbauhofes nicht erreicht werden. Die Erweiterung des Bauhofgeländes ist 
für die pflichtgemäße Erledigung der Arbeiten des Kreisbauhofes erforderlich.  
 
Die Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim durch 
Deckblatt Nr. 33 (Heidäcker – Überarbeitung – Erweiterung) erfolgt parallel zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan Nr. 27 „Heidäcker – Überarbeitung - Erweiterung“ im 
Rahmen eines Regelverfahrens nach den Maßgaben des § 2 BauGB.  
 
Parallel zur Erarbeitung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan und der Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes ist die Erarbeitung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB zu 
veranlassen. Hierbei werden die Schutzgüter des Naturhaushaltes geprüft und mit der neuen 
Planung gegenübergestellt. Im Ergebnis ist hierbei sicherzustellen, dass in der Summe keine 
negativen Auswirkungen auf die Umweltbelange hervorgerufen werden. Abschließend ist eine 
zusammenfassende Erklärung zu den Planungen zu fertigen. 
 
Auf die Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 33  
(Heidäcker-Überarbeitung-Erweiterung) im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 
1 BauGB und Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB wird zum gegebenen Zeitpunkt 
durch eine eigene Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch. 
Ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Die Be-
kanntmachung sowie ein Plan des Umgriffes der beabsichtigten Änderung können im Rathaus 
der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Zimmer 27, sowie auf der Homepage der 
Stadt Kelheim Rubrik Rathaus/Bebauungspläne/öffentliche Bekanntmachungen, unter www.kel-
heim.de eingesehen werden. 
 
Regelungen im Zuge der Corona Pandemie: 
Infolge der Corona-Pandemie kann es zu Einschränkungen der öffentlichen Sprechzeiten sowie 
zeitweise zur Schließung des Rathauses für die Öffentlichkeit kommen. Gemäß den Vorgaben 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 24.03.2020, ist es in 
diesem Zusammenhang erforderlich, die Unterlagen für die Öffentlichkeit über eine entspre-
chende Terminvereinbarung zugänglich zu machen. Die Unterlagen können dann auf Verlan-
gen (Terminanfrage an der Pforte) in einem separaten Raum im Rathaus eingesehen werden. 
Auf den betreffenden Anschlag der Bekanntmachungshinweise, sowie am Rathaus der Stadt 
Kelheim, wird Bezug genommen. Darüber hinaus wird auf die Einsichtnahmemöglichkeit des 
Vorhabens und der entsprechenden Planunterlagen über die Homepage der Stadt Kelheim ver-
wiesen. 
 
 
Kelheim, den 29.04.2021 
Stadt Kelheim 
 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Zweckverbände 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Bad Gögging für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 19.04.2021 (Zeichen RNB-12.1-
1444.36-1-4-3) die nach Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 71 Abs. 2 GO, Art. 67 Abs. 4 GO 
erforderliche Genehmigung erteilt. Gemäß Art. 24 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO und § 22 
der Verbandssatzung wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt gegeben.  
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen während der üblichen Öffnungszeiten beim 
Zweckverband Bad Gögging, Am Brunnenforum 1, 93333 Neustadt/Donau bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zur Einsicht aus.  
Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut:  
Aufgrund des § 18 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs.1 und 2 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Limes-Therme Bad Gögging für 
die Haushaltssatzung wird hiermit festgesetzt; er schließt ab 
 
im Erfolgsplan 
in den Erträgen mit 
 

 
3.360.000,00 € 

in den Aufwendungen mit  
Ergebnis 
 
 

7.422.600,00 € 
_____________ 
- 4.062.600,00 € 

im Vermögensplan  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

5.226.787,00 € 

 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.100.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Limes-Therme Bad Gög-
ging werden für das Jahr 2022 in Höhe von 650.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Verbandsumlage zur Abdeckung des ungedeckten Bedarfs wird gemäß § 20 Abs. 1 der Ver-
bandssatzung auf 3.000.000,00 € festgesetzt.  
 
 
Dieser Betrag ist von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen: 
 
 Bezirk Niederbayern  60 % = 1.800.000,00 € 
 Landkreis Kelheim  20 % =    600.000,00 € 
 Stadt Neustadt a. d. Donau 20 % =    600.000,00 € 
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§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetrie-
bes wird auf 560.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.  
Landshut, den 27.04.2021 
 
 
 
gez. 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kurmittelhaus Bad Abbach für das Haus-
haltsjahr 2021 
 
Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 19.04.2021 (Zeichen RNB-12.1-
1444.34-1-4-3) die nach Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Geneh-
migung erteilt.  
Gemäß Art. 24 KommZG i.V.m Art. 65 Abs. 3 GO und § 22 der Verbandssatzung wird die Haus-
haltssatzung hiermit amtlich bekannt gegeben.  
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung während der üblichen Öffnungszeiten beim Zweckverband Kurmittel-
haus Bad Abbach, Kurallee 4, 93077 Bad Abbach öffentlich zur Einsicht aus.  
Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut:  
Aufgrund des §18 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kaiser-Therme Bad Abbach für 
das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab 
im Erfolgsplan        
in den Erträgen mit          881.400,00 Euro 
in den Aufwendungen mit     3.729.500,00 Euro 
Ergebnis                 - 2.848.100,00 Euro 
 
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.013.200,00 Euro. 

§ 2 
Im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsfördermaßnahmen in Höhe von 404.500,00 € vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kaiser-Therme werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 
Die Verbandsumlage zur Abdeckung des ungedeckten Bedarfs wird gemäß § 20 Abs. 1 der Ver-
bandssatzung auf 2.500.000,00 Euro festgesetzt. 
Dieser Betrag ist von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen: 
 
Bezirk Niederbayern   60 %   1.500.000,00 Euro 
Landkreis Kelheim   20 %   0.500.000,00 Euro 
Markt Bad Abbach   20 %    0.500.000,00 Euro 
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§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetrie-
bes wird auf 146.900,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
 
Landshut, den 27.04.2021 
gez. 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident 
 




